
Wiedereinstieg in Teilzeit während Elternzeit
abgelehnt - Grundschule BW
Beitrag von „Moebius“ vom 14. Juli 2025 00:23

Das Problem ist vermutlich das Modell "Teilzeit in Elternzeit", was etwas anderes ist, als
"Rückkehr aus der Elternzeit in Teilzeit". Auf letzteres hat man einen Rechtsanspruch. Bei
ersterem bleibt man formal weiter in Elternzeit und übt die Teilzeitbeschäftigung als zusätzliche
Beschäftigung zum weiter ruhenden Hauptarbeitsverhältnis aus, die Einkünfte werden aber auf
das Elterngeld angerechnet. In dieser Variante ist es zB auch sehr viel einfacher die "neue"
Beschäftigung an einer anderen Schule aufzunehmen, weil dafür keine Versetzung durchgehen
muss. (Wenn die regulär beantragte Elternzeit dann durch ist, kann man auch trotzdem wieder
an seine alte Schule zurück.) Ob man darauf einen Rechtsanspruch hat, ist kompliziert und
hängt unter anderem von derStundenzahl ab .
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